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2lrt. 15. ©emäß 3ïrt. 80 bis, Biffer 1, Ht. a, roirb
bte Bexficheruhg anroenbbar erllärt auf:

1. ©leîtrijitâtSroerîe, bic eleïtrifche ©nergle auS irgenb»
roeldjer 5ßximäx!xaft pm Broecîe ber Abgabe an
©ritte erzeugen;

2. ©leltrijitäiSroerfe, in bencn eleïtrifche ©nexgie als
Betriebsmittel bex mit ihnen oexbunbenen Anlagen,
rote ©ifenbahnen, gabxüen unb ähnlichen Anlagen,
erzeugt roirb ;

3. Unternehmungen, bie eleïtrifche ©nergte begehen
unb in gleicher obex anbexex ©tromart unb ©pan-
nung an ©ritte abgeben.

2lrt. 16. 3« 2tu§fü!)xung non 2trt. 60 bis, 3iffex 1,
Ht. b, roirb bie Bexficijerung anroenbbar exïlârt auf fob
genbe Unternehmungen, bte, auth roenn fie nicht bem
gabriïgefeh unterfMt ftnb, jum ©egenfianb haben:

1. bte Çerfteltung non SeucïftgaS, 9lërogengaS, 2lce=

Igten, glüffiggaS, ©prit, Sact unb fjirntë, Bünb»
roaren, puerroerî, ©auerftoff, Sßafferftoff unb
ejçploblerbaren ©hemifalien ;

2. bte ©eerbefiittation ;

3. bte Sagerung im großen non ©prit, petroleum,
Benjtn, Benpl unb anbeten leichtflüchtigen ©eftil»
taten auS petroleum unb ©eer, non ei'plobtetbaren
©hemiïalien unb oon puerroexï;

4. ben betrieb non 2lutomobiIgaragen pr Slufberoah»
rung, Steinigung unb BnftanbfMung non Kraft»
roagen ;

5. ben betrieb non Suftfd^iff= unb gliegerftationen :

6. bie cäjemifche 2Bäfcherei;
7. ünematographifche ©ÄaufteKungen ;

8. bte ©atoanoplaftiï.
2trt. 17. Qn Ausführung non Art. 60 bis, Ziffer 1,

Ht. c, roirb bte Sßexfidjexung anroenbbar exïtârt auf:
1. bie tnbuftrieHen unb §anbel8untewebmungen, für

bexen Anlagen, Arbeits» unb ßagerplät$e ober 3Jia=

gajtne ber ©eleifeanfcijluß an etne ton jeffion texte
©ifenbahn» ober ©chiffahrtSuntewehmung benäht
roirb ;

2. bte $anbelSunternehmungen, bie fdjroere Sßaren,
rote Hohle, Çoh, SJtetaHe ober gabriïate aus fob
then, ober Baumaterialien In großen ÜUiengen la»
gern unb ftch p beren ©ranSport mafchtneller ©in»
rictjtungen, rote Kranen, ©leoatoren u. bergt., be»

btenen ;
3. bte Sagerßäufer unb bte Bexlabexel;
4. BterbepotS mit phrroexïbetrteb ;
5. ©chlachtßäufer, bte mit mafchin eilen ©tnrichtungen

ausgerüfiet flnb, auch roenn fte nicht unter Biffer 1
falten ;

6. ©ägexelen.

Art. 18. Betreiben öffentliche Berroaltungen auf
eigene Rechnung oerftcherungSpftichttge Unternehmungen
(Begiebetxiebe), fo finben bte Art. 2—17 hteroor 3ln
roenbung.

Säßt eine öffentliche Berroattung regelmäßig buxch
etne SRehrjahl ooll befchäftigter Angeftetlter ober Arbei»
ter auf etgene Rechnung Arbeiten ausführen (SRegtearbei»
ten), bte tn ben KretS ber Betätigung ber tn Art. 13
bis 17 hteroor aufgeführten Unternehmungen gehören,
bem Betriebe oon SBaffexoexforgungen, BeteuchtungSan
tagen, ißumproerfen ober ber Beforgung öffentlicher An
tagen btenen, fo finb bte hierbei befdjäftigten Angeftell
ten unb Arbeiter oerfichert.

©te Axt. 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 unb 24 finben finn
gemäße Anroenbung.

©te Betftcherung erftxedt ftdj nicht auf öffentliche
©tenfte, rote @ct)ulbknft, geuexroeßr unb ißoHjet, forote
auf bte Kranïenpftege.

Art. 19. Säßt eine öffentliche Berroattung forfiroirt»
fchaftttche Arbeiten ausführen, fo ftnb bie hierbei be»

fcpftigten Angefiellten unb Arbeiter oerfichert.
©ie Art. 6 unb 11 lüeroor unb Art. 24 hernach

finben entfprechenbe Anroenbung.
Art. 20. Säßt etne öffentliche Berroattung oorüber»

gehenb Stxbeiten ausführen, bie tn ben KceiS ber Betä»

tigung ber in Irt. 13—17 hkroor aufgeführten Unter»

nehmungen gehören, fo finbet auf btejenigen Angefüllten
unb Arbeiter, bte nicht fdjon nach Axt. 18 hteroor oer»

fiebert finb, Art. 23 hiernach Anroenbung.
Axt. 21. 3lls öffentliche Berroattungen im ©inne

ber oorftehenben Art. 18—20 gelten bte Berroattungen
beS BunbeS, ber Kantone, Bejirfe, Kretfe, ©emetnben,

Unterabteitungen ber ©emetnben unb oon anbern öffent»

lichrechtltchen Korporationen.
3trt. 22. ©te Befiimmung beS Irt. 18 gilt auch fß*

Anfialten, bte oorroiegenb gemeinnützigen groecîen (|>eil»

anfialten ufro.) btenen unb prioaten ißerfonenperbänben
ober Stiftungen gehören, falls bei ben Arbeiten reget»

mäßig mtnbeftenS fünf Angefteütee ober Irbeiter be»

fdhäftigt roerben.
Slrt. 23. Phrt jemanb atrbeiten, bte fachlich untet

5trt. 1-3 —17 ßteroö* falten, auf etgene Rechnung auS,

ohne baß bte 3Jlertmate einer Unternehmung oorttegen,

fo ftnb bte hierbei befdjäftigten Slngeftetlten unb 3trbei=

ter oerfichert, fofern oorauSftchtlidh roährenb etneS äJlo»

natS regelmäßig mtnbeftenS fünf ißerfonen befdhäftigt
roerben, ober fofern bte Strbeit roenigftenS 100 2trbeitS»

tage erforbert.

11. ©ie Deefic^eeten ^pevfonen.
3lrt. 24, Bexftchert ftnb fämtttdhe if3erfonen, bte jum

Inhaber etneS oerfkherungSpfHchtigen Betriebes ober
BetriebSteiteS in etnem ©tenftoerhättniS als 3lngefteKte
ober Érbeiter flehen Unb mit bem Betrteb ober mit
©etten beSfelben bienftlich in Begehung p treten haben.
Beamte gelten als SCngeftetlte, unb Sehrttnge, Bolontäre
unb Brattitanten als Slrbeiter.

SDRitgtteber öffentlicher Behörben, bie nur als folche

unb nicht traft etneS ©tenftoerhättnlffeS etnem öffent»

liehen Betriebe oorftehen, finb nidht als Beamte beSfet»

ben p betrachten.
©te ©eilhaber einer Koïïettiogefellfdhaft unb bte un»

befchräntt haftenben ©eilßaber einer KommanbitgefeH»
f^aft roerben nidht als Éngefteilte ober Slrbeiter, bte

Kommanbitäre roerben nur bann als folche angefehen,

roenn fie pr KommanbitgefeKfehaft tn etnem SlnfteHungS»

oexhältnlS flehen.
©te ©eiihaber etner Unternehmung, bte ht etnem @e»

melnfdhaftSoerhättntS beS öffentlichen SRedhtS ober beS

gioilredhts betrteben roirb, roerben als Slngeftctlte ober
airbeiter behanbelt, roenn fie für bie ©äligtett oon ber

Unternehmung einen Sohn begehen.
3lrt. 25. ©er ©hegatte beS BetrkbSlnbaberS unb

bie mit bem lectern tn häuslicher ©emeinfdhaft lebenben

Berroanbten unb oerfdhmägerten Berfonen gelten nur
bann als Slngeftellte unb Slrbeiter, roenn fie für ihre
âlrbeit im Betriebe einen oeretnbaxten Barlohn bejtepen,
ber naclj ber DrtSübung unter Berüdftchtigung ihrer
ataturalbejüge ihrer Slrbeit im Betriebe entfprkht.

(©dhluß folgt.)

liter Die %>tl De« Ituitbotps für ten

ietneiligen 3meâ
©dhon bei oberftächlt<her Betradhtung lann man er»

îennen, baß bas Çolj oerfchtebencr |»oIpxten im aKge»

meinen roefentliche llnterfchtebe aufroeift. ®ageg,en ift.
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Art. 15. Gemäß Art. 6V bis, Ziffer 1, lit. a, wird
die Versicherung anwendbar erklärt auf:

1. Elektrizitätswerke, die elektrische Energie aus irgend-
welcher Primärkraft zum Zwecke der Abgabe an
Dritte erzeugen;

2. Elektrizitätswerke, in denen elektrische Energie als
Betriebsmittel der mit ihnen verbundenen Anlagen,
wie Eisenbahnen, Fabriken und ähnlichen Anlagen,
erzeugt wird;

3. Unternehmungen, die elektrische Energie beziehen
und in gleicher oder anderer Stromart und Span-
nung an Dritte abgeben.

Art. 16. In Ausführung von Art. 6V bis, Ziffer Z,
lit. b, wird die Versicherung anwendbar erklärt auf fol-
gende Unternehmungen, die, auch wenn sie nicht dem
Fabrikgesetz unterstellt sind, zum Gegenstand haben:

1. die Herstellung von Leuchtgas, Aërogengas, Ace-
tylen, Flüssiggas, Sprit, Lack und Firnis, Zünd-
waren, Feuerwerk, Sauerstoff, Wasserstoff und
explodierbaren Chemikalien;

2. die Teerdestillation;
3. die Lagerung im großen von Sprit. Petroleum,

Benzin, Benzol und anderen leichtflüchtigen Destil-
laten aus Petroleum und Teer, von explodiert,aren
Chemikalien und von Feuerwerk;

4. den Betrieb von Automobilgaragen zur Aufbewah-
rung, Reinigung und Jnstandstellung von Kraft-
wagen;

5. den Betrieb von Luftschiff- und Fliegerstationen;
6. die chemische Wäscherei;
7. kinematographische Schaustellungen;
3. die Galvanoplastik.
Art. 17. In Ausführung von Art. 66 bis, Ziffer 1,

lit. e, wird die Versicherung anwendbar erklärt auf:
1. die industriellen und Handelsunternehmungen, für

deren Anlagen, Arbeits- und Lagerplätze oder Ma-
gaztne der Geleiseanschluß an eine konzessionierte
Eisenbahn- oder Schiffahrtsunternehmung benützt
wird;

2. die Handelsunternehmungen, die schwere Waren,
wie Kohle, Holz, Metalle oder Fabrikate aus sol-
chen, oder Baumaterialien in großen Mengen la-
gern und sich zu deren Transport maschineller Ein-
richtungen, wie Kränen, Elevatoren u. dergl be-
dienen;

3. die Lagerhäuser und die Verladerei;
4. Bierdepots mit Fuhrwerkbetrieb;
5. Schlachthäuser, die mit maschinellen Einrichtungen

ausgerüstet sind, auch wenn sie nicht unter Ziffer 1
fallen;

6. Sägereien.
Art. 18. Betreiben öffentliche Verwaltungen auf

eigene Rechnung Versicherungspflichtige Unternehmungen
(Regiebetriebe), so finden die Art. 2—17 htervor An
wendung.

Läßt eine öffentliche Verwaltung regelmäßig durch
eine Mehrzahl voll beschäftigter Angestellter oder Arbei-
ter auf eigene Rechnung Arbeiten ausführen (Regiearbei-
ten), die in den Kreis der Betätigung der in Art. 13
bis 17 htervor aufgeführten Unternehmungen gehören,
dem Betriebe von Wasserversorgungen, Beleuchtungsan
lagen, Pumpwerken oder der Besorgung öffentlicher An
lagen dienen, so sind die hierbei beschäftigten Angestellt
ten und Arbeiter versichert.

Die Art. 4, 5. 6. 8, 9, 16, 11 und 24 finden sinn
gemäße Anwendung.

Die Versicherung erstreckt sich nicht auf öffentliche
Dienste, wie Schuldienst, Feuerwehr und Polizei, sowie
auf die Krankenpflege.

Art. 19. Läßt eine öffentliche Verwaltung forstwirt-
schaftliche Arbeiten ausführen, so sind die hierbei be-

schäftigten Angestellten und Arbeiter versichert.
Die Art. 6 und 11 hiervor und Art. 24 hiernach

finden entsprechende Anwendung.
Art. 26. Läßt eine öffentliche Verwaltung vorüber-

gehend Arbeiten ausführen, die in den Kceis der Betä-

tigung der in Art. 13—17 hiervor aufgeführten Unter-

nehmungen gehören, so findet auf diejenigen Angestellten
und Arbeiter, die nicht schon nach Art. 18 hiervor ver-

sichert sind, Art. 23 hiernach Anwendung.
Art. 21. Als öffentliche Verwaltungen im Sinne

der vorstehenden Art. 18—26 gelten die Verwaltungen
des Bundes, der Kantone, Bezirke, Kreise, Gemeinden,

Unterabteilungen der Gemeinden und von andern ösfent-

lichrechtlichen Korporationen.
Art. 22. Die Bestimmung des Art. 18 gilt auch für

Anstalten, die vorwiegend gemeinnützigen Zwecken (Heil-
anftalten usw.) dienen und privaten Personenverbänden
oder Stiftungen gehören, falls bei den Arbeiten regel-

mäßig mindestens fünf Angestelltee oder Arbeiter be-

schäftigt werden.
Art. 23. Führt jemand Arbeiten, die sachlich unter

Art. 13 —17 hiervor fallen, auf eigene Rechnung aus,

ohne daß die Merkmale einer Unternehmung vorliegen,
so sind die hierbei beschäftigten Angestellten und Arbei-
ter versichert, sofern voraussichtlich während eines Mo-
nats regelmäßig mindestens fünf Personen beschäftigt
werden, oder sofern die Arbeit wenigstens 166 Arbeits-
tage erfordert.

U. Die versicherten Personen»
Art. 24. Versichert sind sämtliche Personen, die zum

Inhaber eines Versicherungspflichtigen Betriebes oder

Betriebsteiles in einem Dienstverhältnis als Angestellte
oder Arbeiter stehen und mit dem Betrieb oder mit
Teilen desselben dienstlich in Beziehung zu treten haben.
Beamte gelten als Angestellte, und Lehrlinge, Volontäre
und Praktikanten als Arbeiter.

Mitglieder öffentlicher Behörden, die nur als solche

und nicht kraft eines Dienstverhältnisses einem ösfent-

lichen Betriebe vorstehen, sind nicht als Beamte dessel-

ben zu betrachten.
Die Teilhaber einer Kollektivgesellschaft und die un-

beschränkt haftenden Teilhaber einer Kommanditgesell-
schaft werden nicht als Angestellte oder Arbeiter, die

Kommanditäre werden nur dann als solche angesehen,

wenn sie zur Kommanditgesellschaft in einem Anstellungs-
Verhältnis stehen.

Die Teilhaber einer Unternehmung, die in einem Ge-

meinschaftsoerhältnis des öffentlichen Rechts oder des

Zivilrechts betrieben wird, werden als Angestellte oder

Arbeiter behandelt, wenn sie für die Tätigkeit von der

Unternehmung einen Lohn beziehen.

Art. 25. Der Ehegatte des Betrtebsinhabers und
die mit dem letztern in häuslicher Gemeinschaft lebenden

Verwandten und verschwägerten Personen gelten nur
dann als Angestellte und Arbeiter, wenn sie für ihre
Arbeit im Betriebe einen vereinbarten Barlohn beziehen,

der nach der Ortsübung unter Berücksichtigung ihrer
Naturalbezüge ihrer Arbeit im Betriebe entspricht.

(Schluß folgt.)

Über die Weht des NuWlzes siir den

jeweilige« Zweck.

Schon bei oberflächlicher Betrachtung kann man er-
kennen, daß das Holz verschiedener Holzarten im allge-
meinen wesentliche Unterschiede aufweift. Dagegen ist
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es in oteien gäüen felbft fö* ben gadmann mit $ülfe
eines ©ergröffetungSglafeS ft^raer, bas £>olj oerfdlebener
©pejleS berfelben ©atiung, wie beifpielSroeife baSjenige

oerfdlebener ©rîjen, oonetnanber ju unterfdeiben unb
in bas ridtige ©pejieS etnjureifjen.

gn ©ejug auf bie geftfietlung ber gbentität äbnltder
§oljarten iff eS jebod oerbältntSmäfjig leitet, an be=

ffimmten ©dnltten burd bas £olj d<maïteriftifde 3ttetï<

maie ju erlernten, mittelft beten etne Unterfdetbung
mögltd ift- SRelffenS ftnb eS Querfdnilte jur ßängS»

aj'e, an meiden man am beutlidften bie ©röffe, gorm,
SUrorbnmtg ac. ber (Siemente obex gellen beS froljeS
roabrnebmen ïann. gut ißtäparierung eines ®oljffüdeS
für etne betartige Unterfudung muff man mit igülfe
eines ffbr fdarfen SfftefferS einen glatten Querfdnitt ge»

naù fenïredt jur ßängSoge beS ©tammeS maden. SJtan

braucht bann pr Unterfudung weiter nidts meffr als
ein ïleineS ©ergröffetungSglaS (jirïa fed^fade ©ergröffe»
rung). ©er ©eobadi« roirb bei ©etradjtung eines tn
geeigneter SCßetfe angefertigten QuerfdnltteS überrafdt
fein, melde ©tnjelbeiten in bepg auf Sie ©truïtur beS

£>oljeS ein foldeS einfadeS ©ergröffetungSglaS bem Sluge

fidtbar madt. llletbingS ïann bie Qualität unb ber
SBert beS froljeS oft fdon mit unberoaffnetem 9luge
feftgefteUt roerben.

®S gibt roenig Stoffe, melde in bepg auf bie ©truï»
tur ober allgemeines SluSfeben berart oariieren mie baS

(g>olj. gn btefer £>lnffdt unterfdeiben ffd nidt nur bie

oerfdiebenen ©pejleS, melde p berfelben gamitte ge=

hören, rote bie manttigfaden ©denarten, roefentlid non»
etnanber, fonbern felbft baS £>olj berfelben ©pejteS, mte

beifptelSroeife baS ber SBelffetde, melde unter oetfdle»
benen ©erbältniffen beS ©obenS unb Klima geroadfen
ift, metft baufig febr oerfdiebene Kennjeiden auf. ©tefe
daraîteriftifden SRetïmale in bepg auf bie ©truîtus
finb midtig, ba ber SSßert beS £oljeS unb feine ©et»
roenbbarïelt für fpejlette groedEe tn großem SJlaffe oon
bem ©erbältnts unb ber Slnorbnung ber oerfdiebenen
gellenelemente abhängen, ©lefe laffen ffd entmeber mit
unberoaffnetem Sluge ober mit £>ülfe etneS einfaden 33er=

großerungSglafeS, rote bereits ermähnt, erîennen.
SRittelft einer folden Unterfudung ift eS mögltd,

nidt nur baS grobe ober feine ©efüge eines ÇoljftflcteS,
fonbern aud bie Urfaden beS fdönen SluSfebenS einer
£roljart feftpfteüen, foroie berauSpfinben, für melden
groect ftd bie betreffenben Stubböljer etgnen. ©o fetjt
bte Kenntnis ber ©truïtur beS £o!jeS ben gadmann
in ben ©tanb, bei ©erroenbung beS $oljeS für einen
beftimmten groect bie ridtige SluSroabl p treffen.

©te £öljer, melde tägltd ©erroenbung finben, laffen
ftd in jroel Çauptflaffen einteilen : 1. SBeidböIjer, melde
bte Koniferen ober Stabelbötjer liefern unb 2. §artböl»
jer ober ßaubböljet.

©teSBetdbötjer bilben etne©ruppe, beïannt als „Stidt
poröfe £>öljet", bei benen auf etnem Querfdnitt mittelft
eines etnfaden ©ergtöfferungSglafeS leine fßoren fidtbar
finb. gu btefer ©ruppe gehören bte gidten, Sannen, göbren.

®ie ^artböljer fdlieffen fämtlide £>oIprten ein,
melde mehr ober meniger leidt ftdtbare fßoren (mit
unberoaffnetem üluge ober mit etnem etnfafden ©ergröffe-.

rungSglaS) geigen unb melde man „fßoröfe fjöljet"
nennt, hierher gehören ©fde, ©itïe, lllme ac. ac. ©te
poröfen |>öljer f'önnen mieber in jroel Unterïtaffen ein»

geteilt merben, melde ftd in bepg auf bie ätrt ber ©er»

teilung ber ißoren unterfdetben. ©tnb bte großen ißoren
in beutlid mabrnebmbaren lonjentrifdeu gonen jufam*
mengebrängt, melde abmedfeln mit gonen bieteten
£>oljeS, mie bei ben ©den unb Ulmen, fo fpridt man
»on £jolj mit rtngförmig angeorbneten ißoren. ©tnb bie ißo»
ren annäbernb oon gleider ©röfje unS gleidmä^ig tn ber

Çoljmaffe »erteilt, rote bei ber ffirïe, ißappel unb ©ud®»

fo fagt man, baff ber betreffenbe ©aum .Çol§ mit pr»
firent liegenben $ocen befttjt.

®S gibt brei oerfdtebene Klaffen oon £>öljern, beren

gbentität fid teic^t burd baS gehlen ober bie Slrt ber

©ruppierung ber ij3oren tn ben gabreSringeti, melde
man auf bem Querfdnitt eines ®idenftamme§ beutlid
feben ïann, nadmeifen läftt. gebeS gabr bilbet
fiel) ein neuer Sdlng unb bie ©did*» melde ftd mäh»

renb beS erften ©eileS ber 9Bad$tumSperiobe abfegt,
mirb grübbols genannt, mäbrenb ber ©eil, roelder fpä»
ter gebilbet roirb, ©pätholj helftt- ®er SBert beS $ol»
jeS ift pm größten ©eil oon bem SSerbättniS beS grül)»
boljeS pm ©pätbolg abhängig, ma§ in ber Siegel mit
unberoaffnetem üluge feftgefteüt roerben ïann,

|»öljer mit prftreut liegenben fßoreri befiipn bie ©i»

genfdaft, ba^ fie beim SBadfen unter oerfdiebenen
©erbältniffen beS ©obenS unb KltmaS am roenigften
oariteren. ©ei ben Çoljarten mit ringförmig angeorb»
neten ißoren unb nidt poröfen fpöljern ift bie ©rette
ber gabreSrlnge oon größerem ©influf) auf bte Qualität
beS goljeS. ©et erfteren finb biefe Stlnge beutlid er»
ïennbar an ber Stetbe großer ißoren im grübbols mel»

des mit bem bidteren ©pätholj abroedfelt. ©te mehr
ober roeniger fdarf gegenetnanber abftedenben gabreS»
rtnge bei ben nidt poröfen fjötprn roerben baburd er»

pugt, baft baS roäbrenb beS grüblingS fid abfegenbe
Çolj ben äußern bunïleren ©etl ober bie ©didt ber
bidtroanbigen gellen bilbet. @S ift p bemerïen, baff bei
fjoljarten mit ringförmig angeorbneten fßoren ber tnnere
©eil ber abgelagerten ©didt eine 3lnpbl grofjer fßoren
enthält, roäbrenb ber äußere ©eil bauptfädlid «"S bid»
roanbigen §ofjfafern pfammengefegt ift. ©er bidtere
©eil umfdlie^t baber ben poröferen ©eil ober baS grfib'
bola, meldet Elemente mit größerem ©urdmeffer unb
bünneren Söänben enthält, ©iefe (Slemente finb ©efä^e,
melde Kanäle bilben, burd melde baS für baS 2BadS»
tum notroenbige SBaffer oon ben Sßurpln nad ben
©lättern hlnburdgeführt roirb. ®aS bidtere ©pätholj,
roeldes unter normalen ©etbällniffen ben größeren ©etl
beS gabreStingeS etnntmmt, befielt jumeift auS bidten,
ftarïroanbigen ^oljfafern, roelde bem §olj feine geftig»
ïeit, @eroidt, gäbigleit, ©laftijität ac. ac. geben. ®aS
©erbättnis oon ©pätholj jum grübbolj ift ftets größer
bei fdnell roadfenben als bei langfam roadfenben ©äu»
men. ©tes ift fpejietl ber galt bei bemjenigen $olj,
roeldeS ftd unten nahe am guff beS ©tammeS bilbet,
roo eS Siebter unb fdroerer ift, als an jebem anberen
©eil beS ©aumeS. grübbolj fegt fid roeniger am gufi
beS ©tammeS als roetter oben ab, roeil baS SßadStum
am gufj faft einen SRonat fpäter begtnnt. ®a8 feftefte,
bidtefte unb jäbefte ^olj erjeugt ein ©aum, roelder
frei ftebt, fo baff er auf allen ©etten bem ©onnenlidt
ausgefegt ift. @S bilben fid bann breite gabreS»
tinge, unb baS $o!j eignet ftd in ber Siegel für alle
gmecte, roo geftigïeit unb ©teifbett in grage ïommt.
Uuterfudungen oon §icfort)bolj hoben ergeben, baff (polj
mit 5—14 gabreSrtngen auf 25 mm baS befte ift,
roäbrenb foldeS mit 38—47 Stlngen er.tfdteben minber»
roertiger ift, @S folgt bann, bafj .^öljer mit rtngförmig
angeorbneten ißoren erfter Qualität in bejug auf geftig»
ïett, gâbigïeit, ©lafiijität ac. brette gabreSrlnge bejlgen
unb ba| ^öljer mit fdmalen Sltngen ein SJlateriai ge»
ringerer Qualität bilben. Sßäbrenb bie oorftebeuben
SJlitteilungen für ^arlböljer mit ringförmig angeorbneten
ißoren gelten, trifft gerabe baS ©egenteil bei Sßetdb^'
jern ju, b. b- je^fdmäler bte gabreSrlnge ftnb, befto
fefiet unb bauerbafter ift baS §olj. ©er innere ©etl
beS gabreSrlngeS oon Klefernbolj ift jufammengefegt
aus bftnnroanbigen gellen, roäbrenb ber äufjete ©eil auS
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es in vielen Fällen selbst für den Fachmann mit Hülse
eines Vergrößerungsglases schwer, das Holz verschiedener

Speztes derselben Gattung, wie beispielsweise dasjenige
verschiedener Eichen, voneinander zu unterscheiden und
in das richtige Speztes einzureihen.

In Bezug auf die Feststellung der Identität ähnlicher
Holzarten ist es jedoch verhältnismäßig leicht, an be-

stimmten Schnitten durch das Holz charakteristische Merk-
male zu erkennen, mittelst deren eine Unterscheidung

möglich ist. Meistens sind es Querschnitte zur Längs-

axe, an welchen man am deutlichsten die Größe, Form,
Anordnung zc, der Elemente oder Zellen des Holzes
wahrnehmen kann. Zur Präparierung eines Holzstückes

für eine derartige Untersuchung muß man mit Hülfe
eines sehr scharfen Messers einen glatten Querschnitt ge-

naü senkrecht zur Längsoxe des Stammes machen. Man
braucht dann zur Untersuchung weiter nichts mehr als
ein kleines Vergrößerungsglas (zirka sechsfache Vergröße-
rung). Der Beobachter wird bei Betrachtung eines in
geeigneter Weise angefertigten Querschnittes überrascht
sein, welche Einzelheiten in bezug auf die Struktur des

Holzes ein solches einfaches Vergrößerungsglas dem Auge
sichtbar macht. Allerdings kann die Qualität und der
Wert des Holzes oft schon mit unbewaffnetem Auge
festgestellt werden.

Es gibt wenig Stoffe, welche in bezug auf die Struk-
tur oder allgemeines Aussehen derart variieren wie das

Holz. In dieser Hinsicht unterscheiden sich nicht nur die

verschiedenen Spezies, welche zu derselben Familie ge-

hören, wie die mannigfachen Eichenarten, wesentlich von-
einander, sondern selbst das Holz derselben Spezies, wie
beispielsweise das der Weißeiche, welche unter verschie-
denen Verhältnissen des Bodens und Klima gewachsen
ist, weift häufig sehr verschiedene Kennzeichen auf. Diese
charakteristischen Merkmale in bezug aus die Struktur
sind wichtig, da der Wert des Holzes und seine Ver-
wendbarkeit für spezielle Zwecke in großem Maße von
dem Verhältnis und der Anordnung der verschiedenen
Zellenelemente abhängen. Diese lassen sich entweder mit
unbewaffnetem Auge oder mit Hülfe eines einfachen Ver-
größerungsglases, wie bereits erwähnt, erkennen.

Mittelst einer solchen Untersuchung ist es möglich,
nicht nur das grobe oder feine Gefüge eines Holzstückes,
sondern auch die Ursachen des schönen Aussehens einer
Holzart festzustellen, sowie herauszufinden, für welchen
Zweck sich die betreffenden Nutzhölzer eignen. So setzt
die Kenntnis der Struktur des Holzes den Fachmann
in den Stand, bei Verwendung des Holzes für einen
bestimmten Zweck die richtige Auswahl zu treffen.

Die Hölzer, welche täglich Verwendung finden, lassen
sich in zwei Hauptklassen einteilen: 1. Weichhölzer, welche
die Koniferen oder Nadelhölzer liefern und 2. Harthöl-
zer oder Laubhölzer.

Die Weichhölzer bilden eine Gruppe, bekannt als „Nicht
poröse Hölzer", bei denen auf einem Querschnitt mittelst
eines einfachen Vergrößerungsglases keine Poren sichtbar
sind. Zu dieser Gruppe gehören die Fichten, Tannen, Föhren.

Die Harthölzer schließen sämtliche Holzarten ein,
welche mehr oder weniger leicht sichtbare Poren (mit
unbewaffnetem Auge oder mit einem etnfaschen Vergröße-
rungsglas) zeigen und welche man „Poröse Hölzer"
nennt, Hierher gehören Esche, Birke, Ulme zc. zc. Die
porösen Hölzer können wieder in zwei Unterklassen ein-
geteilt werden, welche sich in bezug aus die Art der Ver-
teilung der Poren unterscheiden. Sind die großen Poren
in deutlich wahrnehmbaren konzentrischen Zonen zusam-

mengedrängt, welche abwechseln mit Zonen dichteren
Holzes, wie bei den Eichen und Ulmen, so spricht man
von Holz mit ringförmig angeordneten Poren. Sind die Po-
ren annähernd von gleicher Größe und gleichmäßig in der

Holzmafse verteilt, wie bei der Birke, Pappel und Buche,
so sagt man, daß der betreffende Baum Holz mit zer-

streut liegenden Poren besitzt.

Es gibt drei verschiedene Klassen von Hölzern, deren

Identität sich leicht durch das Fehlen oder die Art der

Gruppierung der Poren in den Jahresringen, welche

man auf dem Querschnitt eines Eichenstammes deutlich
sehen kann, nachweisen läßt. Jedes Jahr bildet
sich ein neuer Ring und die Schicht, welche sich wäh-
rend des ersten Teiles der Wachstumsperiode absetzt,

wird Frühholz genannt, während der Teil, welcher spä-
ter gebildet wird, Spätholz heißt. Der Wert des Hol-
zes ist zum größten Teil von dem Verhältnis des Früh-
Holzes zum Spätholz abhängig, was in der Regel mit
unbewaffnetem Auge festgestellt werden kann.

Hölzer mit zerstreut liegenden Poren besitzen die Ei-
genschaft, daß sie beim Wachsen unter verschiedenen
Verhältnissen des Bodens und Klimas am wenigsten
variieren. Bei den Holzarten mit ringförmig angeord-
neten Poren und nicht porösen Hölzern ist die Breite
der Jahresringe von größerem Einfluß auf die Qualität
des Holzes. Bei ersteren sind diese Ringe deutlich er-
kennbar an der Reihe großer Poren im Frühholz wel-
ches mit dem dichteren Spätholz abwechselt. Die mehr
oder weniger scharf gegeneinander abstechenden Jahres-
ringe bei den nicht porösen Hölzern werden dadurch er-
zeugt, daß das während des Frühlings sich absetzende
Holz den äußern dunkleren Teil oder die Schicht der
dickwandigen Zellen bildet. Es ist zu bemerken, daß bei
Holzarten mit ringförmig angeordneten Poren der innere
Teil der abgelagerten Schicht eine Anzahl großer Poren
enthält, während der äußere Teil hauptsächlich aus dick-

wandigen Holzfasern zusammengesetzt ist. Der dichtere
Teil umschließt daher den poröseren Teil oder das Früh-
holz, Welches Elemente mit größerem Durchmesser und
dünneren Wänden enthält. Diese Elemente sind Gefäße,
welche Kanäle bilden, durch welche das für das Wachs-
tum notwendige Waffer von den Wurzeln nach den
Blättern hindurchgeführt wird. Das dichtere Spätholz,
welches unter normalen Verhältnissen den größeren Teil
des Jahresringes einnimmt, besteht zumeist aus dichten,
starkwandigen Holzfasern, welche dem Holz seine Festig-
keit, Gewicht, Zähigkeit, Elastizität zc. zc. geben. Das
Verhältnis von Spätholz zum Frühholz ist stets größer
bei schnell wachsenden als bei langsam wachsenden Bäu-
men. Dies ist speziell der Fall bei demjenigen Holz,
welches sich unten nahe am Fuß des Stammes bildet,
wo es dichter und schwerer ist, als an jedem anderen
Teil des Baumes. Frühholz setzt sich weniger am Fuß
des Stammes als weiter oben ab, weil das Wachstum
am Fuß fast einen Monat später beginnt. Das festeste,
dichteste und zäheste Holz erzeugt ein Baum, welcher
frei steht, so daß er auf allen Seiten dem Sonnenlicht
ausgesetzt ist. Es bilden sich dann breite Jahres-
ringe, und das Holz eignet sich in der Regel für alle
Zwecke, wo Festigkeit und Steifheit in Frage kommt.
Untersuchungen von Hickoryholz haben ergeben, daß Holz
mit 5—14 Jahresringen auf 25 mm das beste ist,
während solches mit 38—47 Ringen entschieden minder-
wertiger ist. Es folgt dann, daß Hölzer mit ringförmig
angeordneten Poren erster Qualität in bezug auf Festig-
keil, Zähigkeit, Elastizität zc. breite Jahresringe besitzen
und daß Hölzer mit schmalen Ringen ein Material ge-
ringerer Qualität bilden. Während die vorstehenden
Mitteilungen für Harthölzer mit ringförmig angeordneten
Poren gelten, trifft gerade das Gegenteil bei Weichhöl-
zern zu, d. h. je..ffchinäler die Jahresringe sind, desto
fester und dauerhafter ist das Holz. Der innere Teil
des Jahresringes von Kiefernholz ist zusammengesetzt
aus dünnwandigen Zellen, während der äußere Teil aus
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fehr bictwanbigen 3«ßeu befielt, welche geftigteit unb
giallbarîelt anzeigen. Der Seil oon ©pät^olg, welcher
fich auS biefroarîbigcn 3fWcn aufbaut, befitjt fteîS mehr
female QafjreSttnge. SBetft bas .gsot^ breite SaßreS»
ringe auf, fo ifi bas Späiholz, welches in Bezug auf
feine Breite jiemtic^ fonftant bleibt, butch breite 3onen
weicheren grühh<ßp3 non einanbet getrennt. ©S ifi
woljl aßgemein beïannt, bafj Splintholz, oorauSgefeß*,
unter fonft gleiten Berhältniffen, in Berührung mit
©rbe weniger bauerhaft ift als Kernholz. Dte 3«öcn
im Kernholz finb unter wechfelnbcn Berhällniffen wem»
ger Betänberungm unterworfen unb aus biefem ©runbe
erhält man bas befte ïïîu^olj auS bem Kernholz ooß»
tommen reifer Bäume. DaS ©pliniijolj ift in bejug
auf Çalibarfeit wefentltcî) geringwertiger als Kernholz.

Çrinte Suümtffionen unb IcnHwiüilc.
(Sforrefp.)

Bur ju icec^t hat bie ©Infenbung in Bo. 3 QljreS
Blattes, welche auf bie folgen htnwelft, wenn îlelne unb
tlelnfte Aufträge auch in ber fßcioatwirtfclfjaft immer
mehr auf bem SBege ber Submiffion oergeben werben,

©ewifi, eS ift bie höchfte 8ett, biefem SubmiffionS»
unwefen, bas nun fdßon über 30 Saßre baS ©rwetbs»
leben beS tpanbroerfs oergiftet, zu fteuern.

Solange aber bie 33efjörbert felbfi auf biefem ©eblete
baS benïbar fehle df)t eft e Betfpiel geben, ift oon ber ißrioat*
wirtfchaft ïaum etwas anbereS ju erwarten.

SBir wollen fefjen, ob bie im Sßurfe Itegenbe etbge»

nöffifclje SubmiffionSoerorbnung ben 3ug ber Seit oet»
fteht unb wirftief) Befiimmungen enthalt, bie nicht nur
beforatioen SBert haben, fonbetn miettief) Sanierung un>

haltbarer Sufiänbe bringen.
©emelnfam mit ben SJiafjuafjmen beS Staates wollen

wir uns aber felbft Reifen.
SRit Becljt appelliert bte erwähnte ©infenbung an bie

BetufSoetbänbe unb übrigen gewerblichen Dcganifationen.
Aßetn fo wte bte heutigen Drganifationen befielen, finb
fie faum imftanbe, auf bem ©ebtete ber ifketSgeftaltung
fiarfen ©tnflufj gewinnen ju tönnen. SBoßt haben bte

metfien BerufSoerbänbe zum Seil fdhweijerifche, pm Seil
totale fßretstarife; mit beten ©Inhaltung unb Anetten»
nung fteht eS aber noch oielfach. rect)t bös auS.

2ludh bte BerechnungSfteflen einzelner Betbänbe fudhen
Beffetung p erteilen, pm Seil auch mit mehr ober
weniger ©rfolg. Um aber eine wirtliche Beffetung ber
Bethäliniffe p erreidhen, muffte jweterlet gefchehen.

©xfienS müßten bie beruflichen Berbänbe mit
öffentlich rechtlichem ©haratter auSgeftattet
werben, um ihnen bte Durchführung ihrer Aufgaben

p ermöglichen. 3m QahreSberi^t 1899 beS fd^wetjer.
©ewerbeoereinS fteht am Schluffe programmatischer AuS»
führungen, bag fich ein ©cofjteil biefer gorberungen nur
unter Berwirtltchung obiger BorauSfeßung erfüllen tönnten.
SBarum man an leitenber Stelle beS ©ewerbeoereinS
oon bte fem funbamentalen ^ßrtnjip wteber abgegangen,
ift mir unbetannt.

©rft mit ©rfüßung biefer gorb er ung werben bie Sie»

rufSoerbänbe in ber ?ßrei§geftaltung gewiffen ©Influff
ausüben fönnen. ©ine, btefen Betbänben oom Staate
auferlegte Berantwortung wirb SRafjnahmen unb Sie»

rechnungen biefer ^nftanjen oermehrte Bebeutnng geben.
Uufere Staatsorgane foßten in unfern BetufSoer»

bänben ihre natürlichen SRiiarbeiter fefjen tn. ber AuS»

geftaltung unferer SBirtfchaftSorganifation unb nicht, wie
eS heute nodh oft gefdf)teht, itjnen als ©egner ober pm
wenigften both inbolent gegenüber flehen.

SweiteuS muff aber auch Me Drganifation ber 33p

rufSoerbänbe eine jwectma^ige AuSgeftaltung erfah^'
@S ift notwenbig, innerhalb ber Betbänbe eigentW
fpreis» unb SieferungSgenoffenfdhaften ew

prichten, unb ben S3orftänben btefer ©enoffeuftfjafteti
erheblidhe Kompetenzen unb SJoümadhten ju erteilen.

@S liegt auf ber £>anb, baff foldhe ©enoffenfehafte"
ben fpceiSbrüdereien gewiffer Kreife ganj anbetS ettb

gegentreten fonnten, als baS ber einzelne ©ewerbetreiben^
fann. @S finb bem Sdhret6er btefer 3^" Säße be>

fannt, wo baS eine Slbgebot beS Submittenten beW
würbe, bte Offerte eines zweiten Bewerbers noch weh*

ZU brftefen uff. bis eS nicht mehr ^um SluShalten tp-

©S ift felbftoerftänbltdh nicht möglich, in allen ©eroetbe*

treibenben bie ©inft^t z«r Stotwenbigtett genoffenfdhap

Itdjcr Drganifation z« weefen. SBenn aber auf jebeW

fßtahe ftcf) fdhlie|lidh nur wenige finben, bte fich c^rlt^
bte |)änbe reichen zu gemeinfamer Slrbeit, bie fich

fpre^en fiatt einer bem anbern oor bte Sonne zu fte^c«,

mit abfolut offenen Karten baS Dffertenwefen zu führe"'
bann ift fchon oiel erreicht.

Bcingt man beim nodh bte Behörben bazu, bte Bef

firebungen btefer ©enoffenfdhaften zu förbern unb burdg

Suwenbung oon Aufträgen zu unterftü^en, fo wirb auch

für fäattbroer! unb ©ewerbe wieber baS SRorgenrot einer

befferen 8ulunft leuchten. — Sch. —

0er$4ieleie$.
SorfmaUgewittitwng i» «gJwfleôeïtt- (Korr.) Bei

ber ©enohfame ©uthal ©infiebeln haben fich Me $erre«
SiloiS ßienert & Söhne, ©infiebeln, um bte

Konzeffion ber SluSbeutung oon Sorffelb im „Soten
Wleer" punïto ©ewlnnung oon Sorfmult beworben. ®a=

mit würbe für bie ©egenb beS fwchtaleS oon ©infiebeln

ein neuer lohnenbet Berbtenftzwetg eröffnet unb ber

Boben, ber beïanntlidf) faft auSfchliefflith nur „Surben

abwirft, zur rationellem Bewirtfdhaftung herangezogen-

SBalftmeßhntt i» »Ute« (©laruS). (Korr.) Die Bür'
gcroetfammlung Bitten erteilte bem ©emetnberate Slur

trag zur SluSarbeitung eines SBalbmegprofeïteS z«)?««

befferer ©rf^lteffung etneS SBatbbezirïeS, eoentueß gort'
fehung bis auf einen Sllpfiaffel.

SHargattifche ^ßortlanb »3eme«tfn6rif £oJöerfca»l<

gBilbegg. Die ©eneraloerfammlung hat in Dlten ftatt'
qefunben. ©S würbe uad) fehr retdhltd)en Slbfdhreibungen

ein ^Reingewinn oon gr. 103,418 (inlluftoe Bortrag au»

bem Borfahr) auSgewtefen unb befdhloffen, btefen ©rtrag
In ber |>auptfadhe zu toeitern Slbfchrelbungen zu »et'
wenben. ©tn Beft oon gr. 11,572 wirb auf neue Beet)'

nung oorgetragen.
Das Kontingent ber Slargauifdfjen lßortlanb»8eineno

fabril ëolberbanl zufammen mit bem ber oon ihr auf*

getauften Sementfabrit Büti im St. ©aßer Bhelntal be>

trägt 8880 SBagen, wooon im Sah« 1915 nur unge'

fähr bte fpälfte, b. h- 4446 SBagen, geltefett werben

tonnten, ba nicht für mehr Bebarf war.

tportlanbzement - gobrlt ©t»Sulpice (Beuenburg)-

SBte feit mehreren Sahren, fo gelangt audh für baS Sah^

1915 auf baS 1,5 SRißionen granten betragenbe Slttten'

tapital eine Dioibenbe oon 5 »/o zur Ausrichtung.

5er Sleßelföhrite« Shot)»ß«»' >°fe»
BtcteWhanfen (Shat)»ßeu). ®te ©eneraloerfammlung
hat bie Bettung für 1915 (zweites BetrtebSjahr)
nebmigt. DaS ©rgebniS war burdh ben Krteg nngünftig
beeinflußt, fo baß baS Sltttentapital (1,055,000 grauten)
wieberum ohne Berzinfung bleibt.
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sehr dickwandigen Zellen besteht, welche Festigkeit und
Haltbarkeit anzeigen. Der Teil von Spätholz, welcher
sich aus dickwandigen Zellen ausbaut, besitzt stets mehr
schmale Jahresringe. Weist das Holz breite Jahres-
ringe auf, so ist das Spätholz, welches in Bezug auf
seine Brette ziemlich konstant bleibt, durch breite Zonen
weicheren Frühholzes von einander getrennt. Es ist
wohl allgemein bekannt, daß Splintholz, vorausgesetzt
unter sonst gleichen Verhältnissen, in Berührung mit
Erde weniger dauerhaft ist als Kernholz, Die Zellen
im Kernholz sind unter wechselnden Verhältnissen wem-
ger Veränderungen unterworfen und aus diesem Grunde
erhält man das beste Nutzholz aus dem Kernholz voll-
kommen reifer Bäume. Das Splintholz ist in bezug
auf Haltbarkeit wesentlich geringwertiger als Kernholz.

Primte SMWmeii md BemfMrUnde.
(Korresp.)

Nur zu recht hat die Einsendung in No, 3 Ihres
Blattes, welche auf die Folgen hinweist, wenn kleine und
kleinste Aufträge auch in der Privatwirtschaft immer
mehr auf dem Wege der Submission vergeben werden,

Gewiß, es ist die höchste Zeit, diesem Submissions-
unwesen, das nun schon über 3V Jahre das Erwerbs-
leben des Handwerks vergiftet, zu steuern.

Solange aber die Behörden selbst auf diesem Gebiete
das denkbar schlechteste Beispiel geben, ist von der Privat-
wirtschaft kaum etwas anderes zu erwarten.

Wir wollen sehen, ob die im Wurfe liegende eidge-
nöffische Submissionsverordnung den Zug der Zeit ver-
steht und wirklich Bestimmungen enthält, die nicht nur
dekorativen Wert haben, sondern wirklich Sanierung un-
haltbarer Zustände bringen.

Gemeinsam mit den Maßnahmen des Staates wollen
wir uns aber selbst helfen.

Mit Recht appelliert die erwähnte Einsendung an die

Berufsverbände und übrigen gewerblichen Organisationen.
Allein so wie die heutigen Organisationen bestehen, sind
sie kaum imstande, auf dem Gebiete der Preisgestaltung
starken Einfluß gewinnen zu können. Wohl haben die
meisten Berufsverbände zum Teil schweizerische, zum Teil
lokale Preistarife; mit deren Einhaltung und Anerken-
nung sieht es aber noch vielfach, recht bös aus.

Auch die Berechnungsstellen einzelner Verbände suchen
Besserung zu erreichen, zum Teil auch mit mehr oder
weniger Erfolg. Um aber eine wirkliche Besserung der
Verhältnisse zu erreichen, müßte zweierlei geschehen.

Erstens müßten die beruflichen Verbände mit
öffentlich rechtlichem Charakter ausgestattet
werden, um ihnen die Durchführung ihrer Aufgaben
zu ermöglichen. Im Jahresbericht 1899 des schweizer.
Gewerbevereins steht am Schlüsse programmatischer Aus-
stthrungen, daß sich ein Großteil dieser Forderungen nur
unter Verwirklichung obiger Voraussetzung erfüllen könnten.
Warum man an leitender Stelle des Gewerbevereins
von diesem fundamentalen Prinzip wieder abgegangen,
ist mir unbekannt.

Erst mit Erfüllung dieser Forderung werden die Be-
rufsverbände in der Preisgestaltung gewissen Einfluß
ausüben können. Eine, diesen Verbänden vom Staate
auferlegte Verantwortung wird Maßnahmen und Be-
rechnungen dieser Instanzen vermehrte Bedeutung geben.

Unsere Staatsorgane sollten in unsern Berufsver-
bänden ihre natürlichen Mitarbeiter sehen in, der Aus-
gestaltung unserer Wirtschaftsorganisation^ und nicht, wie
es heute noch oft geschieht, ihnen als Gegner oder zum
wenigsten doch indolent gegenüber stehen.

Zweitens muß aber auch die Organisation der Be-

rufsverbände eine zweckmäßige Ausgestaltung erfahre"-
Es ist notwendig, innerhalb der Verbände eigentliche

Preis- und Lieferungsgenossenschaften ein-

zurichten, und den Vorständen dieser Genossenschaften

erhebliche Kompetenzen und Vollmachten zu erteilen.
Es liegt auf der Hand, daß solche Genossenschaften

den Pceisdrückereien gewisser Kreise ganz anders em-

gegentreten könnten, als das der einzelne Gewerbetreibende

kann. Es sind dem Schreiber dieser Zeilen Fälle be-

kannt. wo das eine Abgebot des Submittenten benutzt

wurde, die Offerte eines zweiten Bewerbers noch mehr

zu drücken usf. bis es nicht mehr zum Aushalten ist-

Es ist selbstverständlich nicht möglich, in allen Gewerbe-

treibenden die Einsicht zur Notwendigkett genossenschafl-

licher Organisation zu wecken. Wenn aber auf jedein

Platze sich schließlich nur wenige finden, die sich ehrlich

die Hände reichen zu gemeinsamer Arbeit, die sich ver-

sprechen statt einer dem andern vor die Sonne zu stehen-

mit absolut offenen Karten das Offertenwesen zu führen,

dann ist schon viel erreicht.

Bnngt man denn noch die Behörden dazu, die

strebungen dieser Genossenschaften zu fördern und durch

Zuwendung von Aufträgen zu unterstützen, so wird auch

für Handwerk und Gewerbe wieder das Morgenrot einer

besseren Zukunft leuchten. — Leb. —

NMKItàî.
TorfMAllgewwnuug i» Giustedeln. (Korr.) Bei

der Genoßsame Euthal Einsiedeln haben sich die Herren

Alois Lienert k Söhne, Einsiedeln, um die

Konzession der Ausbeutung von Torffeld im „Toten
Meer" punkto Gewinnung von Torfmull beworben. Da-

mit würde für die Gegend des Hochtales von Einsiedeln

ein neuer lohnender Verdienstzwetg eröffnet und der

Boden, der bekanntlich fast ausschließlich nur „Turben

abwirft, zur rationeller« Bewirtschaftung herangezogen-

Waldwegba« i« Bitte« (Glarus). (Korr.) Die Bür-

gerversammlung Bitten erteilte dem Gemeinderate Auf-

trag zur Ausarbeitung eines Waldwegprojektes zwecks

besserer Erschließung eines Waldbezirkes, eventuell Fort-
setzung bis auf einen Alpstaffel.

Aargauische Portland-Zemeutfabrtt Holderbant-

Wildegg. Die Generalversammlung hat in Ölten statt-

gefunden. Es wurde uach sehr reichlichen Abschreibungen

ein Reingewinn von Fr. 103,418 (inklusive Vortrag aus

dem Vorjahr) ausgewiesen und beschlossen, diesen Ertrag
in der Hauptsache zu weitern Abschreibungen zu ver-

wenden. Ein Rest von Fr. 11,572 wird auf neue Rech-

nung vorgetragen.
Das Kontingent der Aargauischen Portland-Zemem-

fabrik Holderbank zusammen mit dem der von ihr auf-

gekauften Zementfabrik Rüti im St. Galler Rheintal be-

trägt 8880 Wagen, wovon im Jahre 1915 nur unge-

fähr die Hälfte, d. h. 4446 Wagen, geliefert werden

konnten, da nicht für mehr Bedarf war.

Portlandzement-Fabrik St-Sulpice (Neuenburg)-

Wie feit mehreren Jahren, so gelangt auch für das Iaht
1915 auf das 1.5 Millionen Franken betragende Aktien-

kapital eine Dividende von 5 "/<> zur Ausrichtung.

A.-G. der Ziegelfabrtken Thayuge«, Hofe» u«d

RickelShanse» (Thayuge»). Die Generalversammlung

hat die Rechnung für 1915 (zweites Betrtebsjahr) ge-

nehmiqt. Das Ergebnis war durch den Krieg ungünstig

beeinflußt, so daß das Aktienkapital (1,055,000 Franke")
wiederum ohne Verzinsung bleibt.
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